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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Anfang 2020 legte die SPK-NR einen Umsetzungsvorschlag zur parlamentarischen
Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG) vor, mit der diese im Sinne des
Öffentlichkeitsprinzips gefordert hatte, dass der Zugang zu öffentlichen Dokumenten
zukünftig ohne Gebühren gewährt werden müsse. In ihrer Vorlage sah eine
Kommissionsmehrheit von 13 zu 8 Stimmen vor, Kostenfreiheit gesetzlich zu verankern,
aber bei einer «äusserst aufwändigen Bearbeitung» eines Gesuchs eine Gebühr von
maximal CHF 2'000 als Ausnahmeregel festzulegen. Man habe bei der Ausarbeitung des
Entwurfs festgestellt, dass die Departemente das Öffentlichkeitsprinzip sehr
unterschiedlich umsetzen würden. Zwar würde in den meisten Fällen auf eine Gebühr
verzichtet, wenn aber, wie in einzelnen Fällen vorgekommen, mehrere Tausend Franken
in Rechnung gestellt würden, käme dies einer Aushöhlung des Prinzips gleich, wonach
der Zugang zu amtlichen Dokumenten grundsätzlich kostenfrei sein müsse.  
Dies sahen in der Vernehmlassung, die zwischen Februar und Mai 2020 durchgeführt
wurde, auch die meisten Teilnehmenden so. Von den 51 Vernehmlassungsteilnehmern
seien 38 für den Entwurf, fünf dagegen und acht hätten keine Stellungnahme
abgegeben – so der Vernehmlassungsbericht. Zu den ablehnenden Teilnehmenden
gehörten der Kanton Appenzell Innerrhoden, die CVP und drei der 19 angefragten
Interessenorganisationen (economiesuisse, Swissmechanic, Swissmem). Die meisten
Teilnehmenden begrüssten eine gesetzliche Verankerung der Kostenlosigkeit und eine
Vereinheitlichung zwischen den Departementen. Die CVP sah hingegen aufgrund des
Umstands, dass in den allermeisten Fällen keine Gebühren erhoben werden, keinen
Regelungsbedarf. Economiesuisse und der Kanton Appenzell Innerrhoden stellten sich
ihrerseits gegen die Gebührenfreiheit, weil die Kosten für aufwändige Abklärungen
nicht von den jeweiligen Anfragenden, sondern der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Geteilter Meinung waren die Vernehmlassungsteilnehmenden hinsichtlich
eines Maximalbetrags. Nicht nur die Höhe dieses Betrags war umstritten – den einen
war er zu hoch, den anderen zu tief –, sondern auch die Frage, ob er allen
Antragstellenden auferlegt werden soll, sorgte für Uneinigkeit. Der Kanton Tessin schlug
etwa für Medienschaffende, NGOs und die Wissenschaft Erlass- und
Reduktionsmöglichkeiten vor. Darüber hinaus war umstritten, ob im Gesetz überhaupt
ein spezifischer Betrag festgelegt werden soll.
Ende 2020 nahm der Bundesrat zum Entwurf Stellung. Er begrüsse den
Paradigmenwechsel im Sinne einer Verankerung der Kostenfreiheit im Gesetz. Dies
entspreche der gelebten Praxis. Auswertungen zeigten, dass in 97 Prozent aller
Anfragen auf Gebühren verzichtet würde. Allerdings zeige sich auch, dass die Zahl der
Anfragen jedes Jahr zunehme. Dies sei einerseits erfreulich, weil sich das
Öffentlichkeitsprinzip etabliert zu haben scheine, andererseits sei dies aber auch mit
Mehraufwand für die Verwaltung verbunden. Insbesondere das BAG und Swissmedic
müssten sehr aufwändige Gesuche bearbeiten. Ein Dossier für ein Zulassungsverfahren
eines Medikaments beispielsweise könne «mehrere hundert Bundesordner» umfassen,
wurde in der bundesrätlichen Stellungnahme ausgeführt. Eine Ausnahmeregelung
werde deshalb ausdrücklich begrüsst. Allerdings unterstütze der Bundesrat die Idee,
dass im Gesetz kein fixer Betrag festgehalten werden solle. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
MARC BÜHLMANN
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Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 2

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Ende August verabschiedete der Bundesrat die Verordnung über die Transparenz bei
der Politikfinanzierung. Das geänderte Bundesgesetz über die politischen Rechte
wurde per 23. Oktober 2022 in Kraft gesetzt. Die neue Regelungen basieren auf einem
indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, welche in der Folge zurückgezogen
worden war. Die Revision der Verordnung sah nun zwei grundlegende Änderungen vor: 
Erstmals für das Kalenderjahr 2023 müssen einerseits alle Parteien sowie alle
Parteilosen, die im eidgenössischen Parlament vertreten sind, sämtliche Einnahmen
melden. Zudem sind die Namen von Spenderinnen und Spendern von Beträgen über
CHF 15'000 sowie alle Beiträge von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern (z.B.
Parteimitglieder im Bundesrat oder in eidgenössischen Gerichten) einzeln in dieser
Jahresrechnung aufzuführen. Parteilose Parlamentsmitglieder müssen ebenfalls alle
Spenden ausweisen. Als Spenden gelten dabei monetäre wie auch nichtmonetäre
Zuwendungen. Anonyme Zuwendungen oder Spenden aus dem Ausland dürfen nicht
angenommen werden. Die Angaben sind jeweils spätestens bis Mitte des Folgejahres
der EFK vorzulegen.
Andererseits wird auch mehr Transparenz bei Abstimmungs- und Wahlkampagnen
geschaffen. Politische Akteure, die solche Kampagnen führen, müssen deren
Finanzierung offenlegen, wenn diese mehr als CHF 50'000 beträgt. Auch in diesem Fall
sind Zuwendungen von mehr als CHF 15'000 einzeln auszuweisen – auch wenn diese
über die Zeit verteilt von der gleichen Urheberin oder dem gleichen Urheber stammen.
45 Tage vor einer Wahl oder einer Abstimmung müssen zudem die Kampagnenbudgets
gemeldet werden. Die Schlussrechnungen müssen spätestens 60 Tage nach einem
Urnengang ebenfalls bei der EFK eingereicht werden. Führen mehrere Akteure eine
Kampagne gemeinsam, werden die Finanzen zusammengezählt. Erreichen diese CHF
50'000 oder mehr, gelten für die Akteure die gleichen Regeln. 
Sonderregeln gelten für Ständeratswahlen. Kandidierende für die kleine Kammer
müssen kein Budget vorlegen, wohl aber eine Schlussrechnung, in der Zuwendungen
über CHF 15'000 ebenfalls einzeln offenzulegen sind. 
Der Bundesrat machte die EFK zur verantwortlichen Prüfstelle. Sie muss die
eingereichten Parteibudgets spätestens am 31. August eines Jahres im Folgejahr und
die Kampagnenbudgets jeweils 15 Tage nach deren Eintreffen, also spätestens 30 Tage
vor einem Urnengang, veröffentlichen. Die EFK hat dabei die Einhaltung der Fristen zu
kontrollieren. Sie kann Stichproben zur Korrektheit der Angaben durchführen, wobei sie
aber lediglich materielle Kontrollen vornimmt, also lediglich prüft, ob die Angaben
inhaltlich korrekt und die Quellen, Zuwendungen und Beträge vermutlich vollständig
sind. Bei Mängeln muss die sie eine Frist zur Nachmeldung setzen und bei Verdacht auf
Verstösse Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstatten. Sanktionen –
vorgesehen sind Bussen bis zu CHF 40'000 – können lediglich von einem Gericht
ausgesprochen werden.
Diese endgültige Fassung der Verordnung entsprach praktisch gänzlich dem Entwurf,
der in der Vernehmlassung von der Mehrheit der Teilnehmenden grundsätzlich positiv
aufgenommen worden war. Einzelne Verbesserungsvorschläge wurden in Form von
Präzisierungen vor allem in einer begleitenden Erörterung aufgenommen – so etwa die
genauen Anforderungen an Parteien und Kampagnenführende oder eine präzise
Definition von «gemeinsamen Kampagnen». Vor allem die Wirtschaftsverbände
(Economiesuisse, SAV, SGV, SBV) hatten sich in der Vernehmlassung freilich sehr

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.08.2021
MARC BÜHLMANN
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kritisch gezeigt und von «Scheintransparenz» gesprochen, weil es nach wie vor zu viele
Schlupflöcher gebe. 
Der Bundesrat entschied zudem, dass die Regeln erstmals bei den eidgenössischen
Wahlen 2023 gelten sollen. 3

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Dans le cadre de l'initiative parlementaire Giezendanner (udc, AG), la CTT-CN a
approuvé la proposition de sa sous-commission d'ouvrir une procédure de
consultation sur le doublement du tunnel routier du Gothard. Lors de la présentation
de son contre-projet à Avanti, la CTT-CN a dévoilé les résultats. Quatre cantons
(Appenzell Rhodes Intérieures, Bâle-Campagne, Obwald, Tessin), le PL, le PRD, l'UDC,
Economiesuisse et le lobby de la route (TCS, FRS, ASTAG) se sont déclarés favorables à
une planification immédiate d'un deuxième tube, puis une construction en
coordination avec celle du réseau autoroutier suisse. Treize cantons (Bâle-Ville, Berne,
Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Vaud,
Zoug, Zurich) se sont opposés au doublement. Le PCS, le PS, l'UDF et les Verts, ainsi
qu'une pléiade d'organisation environnementales (ATE, WWF) et l'Initiative des Alpes,
ont également manifesté leur opposition. Argovie, Appenzell Rhodes Extérieures,
Fribourg, Genève, Glaris, Uri, Valais et le PDC étaient d'accord avec un début immédiat
de la planification, mais sous conditions. Il est à noter qu'Uri s'est déclaré défavorable à
une dérogation de l'article constitutionnel sur la protection des Alpes sous couvert
d'une modification constitutionnelle. St Gall et Thurgovie ont renoncé à donner un avis.
Les résultats de cette consultation n'ont toutefois pas été utilisés, car le traitement par
la commission de l'initiative Giezendanner a été gelé. L'initiative Avanti avait la priorité
des membre de la commission, alors que Moritz Leuenberger souhaitait que le
parlement les traite ensemble. (Pour le procès de la discussion d'un second tube pour
le tunnel autoroutier du Gothard afin de réfaire celui-ci, voir ici (2008) et ici (2016).) 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Die WAK-SR hat die Ergebnisse ihrer im Frühling 2019 eingeleiteten Vernehmlassung zur
Kenntnis genommen. Heute bezahlen Besitzer von Wohneigentum, in dem sie selber
wohnen, Einkommensteuern auf einen fiktiven Mietertrag (sog. Eigenmietwert). Die
Kommission schlug vor, den Eigenmietwert für am Wohnsitz selbstbewohntes
Wohneigentum  zusammen mit verschiedenen Abzugsmöglichkeiten (z.B. für den
Unterhalt oder die Instandstellung) abzuschaffen. Ausserfiskalisch motivierte Abzüge
(z.B. für Energiesparen) würden lediglich auf Bundesebene abgeschafft; die Kantone
könnten sie weiterhin erlauben. Zweitliegenschaften wären zwar vom Systemwechsel
nicht betroffen, doch würden ausserfiskalisch motivierte Abzüge trotzdem nicht mehr
erlaubt. Schliesslich sollte auch die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen mehr oder
weniger eingeschränkt werden; hierzu erarbeitete die Kommission fünf Varianten. Als
Ausgleich würde ein neuer «Ersterwerberabzug» von CHF 10'000 für Ehepaare (CHF
5'000 CHF Alleinstehende) eingeführt, der aber nach 10 Jahren endet. Insgesamt gingen
110 Stellungnahmen ein. Der kurze Zeit später veröffentlichte Vernehmlassungsbericht
zeigt auf, dass 21 Kantone, FDK, SP und die Grünen sowie der Mieterverband und SGB
die Vorlage ablehnen. Einzig die Kantone GE, NW, OW, SZ und ZH unterstützen den
Systemwechsel, doch auch sie lediglich mit gewichtigen Vorbehalten, allen voran
bezüglich Ersterwerberabzugs. Das gleiche gilt für die grundsätzlich befürwortenden
Parteien (SVP, FDP, CVP, BDP und Grünliberale). Am positivsten haben Verbände der
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer (HEV) und Economiesuisse reagiert. In
Anbetracht der zahlreichen umstrittenen Fragen hat die WAK-SR jedoch die Verwaltung
damit beauftragt, weitere Abklärungen vorzunehmen. Diese sollen vor allem folgende
Punkte betreffen: Zweitliegenschaften, Schuldzinsenabzüge und ausserfiskalisch
motivierte Abzüge für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2019
SEAN MÜLLER
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Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Se penchant sur l’avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des
Etats (CAJ-E), les divers acteurs consultés ont salué la révision du droit de recours des
associations environnementales et la simplification de l’étude d’impact sur
l’environnement (EIE). Mais pour les partis de droite, les propositions de la CAJ-E
n’allaient pas assez loin. Pour le PRD, elles ne permettaient pas d’empêcher les abus et
de simplifier les procédures. Les radicaux estimaient, que l’initiative populaire lancée
par leur section zurichoise en 2004, était une meilleure solution. Le PDC souhaitait une
meilleure harmonisation du droit environnemental et de la planification territoriale.
Economiesuisse et l’USAM se rangeaient derrière l’initiative du PRD. L’organisation
nationale ConstructionSuisse voulait raccourcir l’EIE et le limiter aux seules mesures de
protection indispensables. À l’opposé, la gauche et les associations environnementales
ont déploré les restrictions excessives. Le PS et les Verts militaient pour une extension
du droit de recours aux phases de planification. Les associations environnementales
ont demandé des améliorations à l’avant-projet, car, selon elles, le droit de recours
serait limité de façon « inacceptable ». Elles ont également refusé la simplification de
l’EIE. L’Association suisse pour l’aménagement du territoire s’est quant à elle
positionnée en faveur de l’avant-projet de la CAJ-E. Après avoir pris connaissances des
résultats de la consultation, la commission a adopté le projet à l’attention du
parlement. Il répondait à une initiative parlementaire Hofmann (udc, ZH). Le Conseil
fédéral a apporté son soutien au projet de révision élaboré par la CAJ-E. Il a approuvé
le fait qu’il devrait vérifier périodiquement la liste des types d’installations soumises à
l’EIE et les valeurs seuils, et le cas échéant, les adapter. Seize organisations
environnementales se sont alliées pour demander le maintien intégral du droit de
recours en matière environnementale. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.08.2005
PHILIPPE BERCLAZ

Abfälle

In der Dezembersession wurde dem Ständerat ein Entwurf der UREK-SR zur Änderung
des Umweltschutzgesetzes präsentiert, mit welchem sichergestellt werden soll, dass
der Verursacher aufgrund frühzeitiger Regelung der Kostenübernahme für
Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte zur Rechenschaft
gezogen werden kann. Der Gesetzesentwurf basiert auf einer parlamentarischen
Initiative Fournier (cvp, VS), der im Vorjahr Folge gegeben wurde. Zum einen erlaubt der
Entwurf den Kantonen, von den Verursachern eine finanzielle Sicherstellung
einzufordern, für den Fall, dass eine oder mehrere der drei oben erwähnten
Massnahmen als notwendig erachtet würden. Zum anderen wird mit der
Gesetzesanpassung im Falle der Übertragung oder Aufteilung eines auf einem
belasteten Standort eingetragenen Grundstückes eine kantonale Bewilligungspflicht
erforderlich. Letztere wird erteilt, sofern die Kostenübernahme der nötigen
Massnahmen weiterhin gesichert ist und die Handänderung respektive Aufteilung die
Sanierung nicht behindert. Der Entwurf wurde im Frühjahr in die Vernehmlassung
geschickt, wo er von der Grossmehrheit der 57 Teilnehmer, darunter alle
stellungnehmenden Kantone, vorbehaltslos oder mit kleinen Änderungsanträgen
begrüsst wurde. Von den Parteien lehnte die SVP den Entwurf ab. Darüber hinaus
äusserten sich unter anderem Economiesuisse und diverse Bauverbände ablehnend
zum Entwurf. Der Ständerat nahm eine leicht angepasste Vorlage mit 33 zu 5 Stimmen
an und überwies das Geschäft an den Nationalrat, der sich im Berichtsjahr noch nicht
dazu äusserte. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2012
MARLÈNE GERBER
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.08.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.23 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im April 2017 beriet die SGK-NR einen Vorentwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) (übernommen von Brand (svp, GR)) zur
Stärkung der Selbstverantwortung im KVG, gemäss welchem eine Wahlfranchise
während dreier Jahre nicht gewechselt werden kann. Dadurch sollen kurzfristige
Wechsel zur Grundfranchise bei bekannten anstehenden medizinischen Eingriffen
verhindert und die Administrationskosten gesenkt werden. Ein Krankenkassenwechsel
der Versicherer wäre unter Beibehaltung der Franchise weiterhin möglich. Die
Kommission stimmte dem Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen zu, eine Minderheit lehnte
ihn ab, da dadurch Personen mit chronischen Erkrankungen schlechtergestellt würden.
Zudem könnten den Versicherten so durch gesundheitliche oder finanzielle
Schwierigkeiten grosse Probleme entstehen. 
Im September 2017 schickte die SGK-NR den Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dort
stiess er bei der SVP, BDP und CVP, sechs Kantonen (AI, BL, NW, SG, UR, ZG), dem
Gewerbeverband sowie einzelnen Leistungserbringern und Versicherern auf
Zustimmung. Die FDP und GLP sowie vier Kantone (AG, GR, JU, ZH) stimmten zwar
mehrheitlich zu, brachten aber auch Vorbehalte an. Die Befürworter lobten, dass die
Vorlage die Eigenverantwortung der Versicherten sowie die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken stärke und zur Kostensenkung beitrage. Sie brachten jedoch
verschiedene Verbesserungsvorschläge ein: die Beibehaltung von einjährigen
Wahlfranchisen mit Option auf mehrjährige Verträge; eine zwei- anstatt dreijährige
Mindestdauer der Franchisen; eine jährliche Möglichkeit, in höhere Franchisen zu
wechseln sowie eine vorgängige Analyse der Auswirkungen eines solchen
Systemwechsels. Trotz ihrer Zustimmung äusserten sie Zweifel, ob durch diese
Änderung wirklich ein Effekt der Kostendämpfung beobachtet werden könne.
Womöglich würden dadurch mehr Personen die Grundfranchise wählen und sich in der
Folge weniger kostenbewusst verhalten. Allenfalls würden die Versicherten dadurch
auch mehr Sozialhilfe oder Prämienverbilligungen benötigen, wodurch die Kosten für
die Kantone stiegen. 
Elf Kantone (AR, BE, FR, GE, GL, NE, OW, SO, TG, TI, VD), die SP, die Grünen sowie
zahlreiche Wirtschaftsverbände, Leistungserbringer, Versicherer,
Konsumentenvertreter und andere Interessierte lehnten den Entwurf ab. Entweder
bezweifelten sie die positive Wirkung der Vorlage auf die Selbstverantwortung der
Versicherten, auf die Kosten oder auf den Aufwand für die Versicherer oder sie
kritisierten die Einschränkungen der Wahlfreiheit der Versicherten und deren bereits
sehr hohe Selbstbeteiligung. 
Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 11 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Vorlage
mit einer kleinen Änderung zu überweisen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.04.2017
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im Dezember 2022 präsentierte die WBK-NR ihren Entwurf zur Überführung der
Anstossfinanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung in eine zeitgemässe
Lösung, der sich in nicht unwesentlichen Punkten vom zuvor in die Vernehmlassung
geschickten Vorentwurf unterschied. 
Insgesamt 275 Stellungnahmen waren in der Vernehmlassung eingegangen, die grosse
Mehrheit davon fiel positiv aus. So unterstützten 23 Kantone den Vorentwurf, ebenso
wie acht von zehn stellungnehmenden Wirtschaftsverbänden – darunter GastroSuisse,
SGB und Travail.Suisse – und acht Parteien – darunter die SP, die Grünen, die GLP und
die Mitte. Abgelehnt wurde die Vorlage von der SVP und der FDP; die FDP-Frauen
sprachen sich hingegen für den Vorentwurf aus. Bei den Wirtschaftsverbänden äusserte
economiesuisse trotz Unterstützung der Vorlage erhebliche Vorbehalte, während sich
der SGV gänzlich ablehnend zur Vorlage positionierte. Die Befürwortenden begrüssten
grundsätzlich, dass das seit 2003 bestehende Impulsprogramm in eine dauerhafte
Lösung überführt werden soll, ebenso wie das stärkere Engagement durch den Bund.
Ferner vertraten sie die Ansicht, die Vorlage verbessere die Vereinbarkeit zwischen
Familie und Beruf, wirke dem Fachkräftemangel entgegen und fördere die
Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter. Die gegnerischen Stimmen, darunter
die drei ablehnenden Kantone Bern, Graubünden und Zug, sahen durch den Vorentwurf
die Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den Kantonen verletzt. In eine
ähnliche Stossrichtung gingen die Bedenken des SGV sowie der SVP und der FDP.
Anders beurteilten dies die meisten Kantone und die SODK, ebenso wie die für den
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Vorentwurf zuständige WBK-NR, die die neue Rolle des Bundes nicht nur mit Rückgriff
auf die in Art. 116 Abs. 1 BV erwähnte Unterstützungskompetenz, sondern darüber
hinaus mit Bezug auf Art. 110 Abs. 1 Bst. a BV (Arbeitnehmendenschutz) und Art. 8 Abs. 3
BV (Gleichstellung von Mann und Frau) legitimierte. Die SVP vertrat zusätzlich die
Ansicht, dass die Vorlage die Wahlfreiheit der Eltern, die ihre Kinder nicht extern
betreuen lassen wollen, einschränke. Economiesuisse und der SGV sorgten sich auch
um die Kosten, insbesondere verbunden mit der offenen Frage der (Gegen-
)Finanzierung. 
Aufgrund der im Vernehmlassungsverfahren eingegangenen Rückmeldungen passte die
WBK-NR ihren Entwurf im Vergleich zum Vorentwurf in zwei Punkten an. Erstens
verlangte der Entwurf neu für jeden Kanton während der ersten vier Jahre eine
Bundesbeteiligung von 20 Prozent an den durchschnittlichen Betreuungskosten der
Eltern. Bei unzulänglichem finanziellen Engagement der Kantone könnte der Betrag
daraufhin auf bis zu 10 Prozent der Betreuungskosten gekürzt werden. Im Vorentwurf
hatte die Kommission eine umgekehrte Lösung vorgeschlagen, wonach der Bund zu
Beginn einen Sockelbeitrag von 10 Prozent entrichtet hätte. Kantone mit
vergleichsweise hohem finanziellen Engagement hätten in der Folge noch einen
Zusatzbeitrag (+5% oder +10%) erhalten können. Die zweite Änderung im Vergleich zum
Vorentwurf betraf die Höhe des Verpflichtungskredites zur Unterstützung von
Programmen zur Schliessung der Angebotslücken in der familienexternen Betreuung.
Während der Vorentwurf für die ersten vier Jahre hierfür insgesamt einen Betrag von
CHF 160 Mio. bereitstellen wollte, wurde dieser Betrag im Entwurf auf CHF 240 Mio.
erhöht. Dies, nachdem diverse Vernehmlassungsteilnehmende bemängelt hatten, dass
zusätzliches Gewicht auf die Qualitätssicherung und -entwicklung gelegt werden sollte.
Mit diesen Änderungen versehen genehmigte die Kommission den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung. Dass die Diskussion um
die Vorlage damit noch lange nicht abgeschlossen sein würde, liessen bereits die
zahlreichen Anträge diverser Kommissionsminderheiten erahnen, die die WBK-NR in
ihrem Bericht und teilweise bereits in ihrer Medienmitteilung aufführte. 10

1) Bericht SPK-NR vom 15.10.2020; Medienmitteilung SPK-NR vom 14.2.20; Stellungnahme BR vom 11.12.2020;
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2) BG Kündigung völkerrechtlicher Verträge - Entwurf vom 14.5.18; Bericht SPK-S vom 14.5.18; Bericht Vernehmlassung vom
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5) Medienmitteilung WAK-SR vom 30.8.19; Vernehmlassungsbericht vom 15.8.19; NZZ, 3.9.19
6) Presse du 14.9.05; FF, 2005, p. 5081 ss; FF, 2005, p. 5041 ss; NZZ, 1.3.05; CdT, 2.3.05.
7) BBl, 2012, S. 9301 f. und 9403 ff.
8) BBl 2019, S. 8015 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
9) Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung SGK-NR vom 18.9.17; Medienmitteilung SGK-NR vom 20.4.18;
Medienmitteilung SGK-NR vom 7.4.17
10) BBl, 2023 595; Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung WBK-NR vom 8.12.22
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